
Gemeinde Reichenbach a. d. F. 
Lärmaktionsplanung  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Eingegangene Stellungnahmen 
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Stand: November 2016 

 

[1] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

24.11.2015 Polizeipräsidium 
Reutlingen 

 

Kenntnisnahme. 

30.11.2015 Verband Region 
Stuttgart 

 

Kenntnisnahme. 

02.12.2015 Gemeinde  
Hochdorf 

 

Kenntnisnahme. 

10.12.2015 Stadt Ebersbach  
an der Fils 

 

Kenntnisnahme. 
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[2] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

10.12.2015 Deutsche Bahn AG 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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[3] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

 

 
Kenntnisnahme. 
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[4] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

16.12.2015 Gemeinde 
Baltmannsweiler 

 

Kenntnisnahme. 
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[5] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

16.12.2015 Stadt Plochingen  

 

Kenntnisnahme. 

28.12.2015 Regierungspräsidium 
Stuttgart Abteilung 4  
Straßenwesen und 
Verkehr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Berechnungsgrundlage sind die Werte des Ver-
kehrsmonitoring 2012. Die notwendige räumliche 
Differenzierung im Innerortsbereich erfolgte 
durch Hochrechnung früher ermittelter Inner-
ortswerte auf der Basis der Verkehrsentwicklung 
bis 2012.  
Aus dem Vergleich der Angaben der SVZ 2012 mit 
denen aus dem Jahr 2015 ergeben sich unter 
schalltechnischen Gesichtspunkten keine relevan-
ten Belastungsveränderungen. Ausnahme hiervon 
ist die L 1192 zwischen Schillerstraße und Blu-
menstraße, wo eine geringere Verkehrsbelastung 
ausgewiesen wird. 
Auf die Empfehlung einer durchgängigen Anord-
nung von Tempo 30 im Zuge der L 1192 gemäß 
LAP hat dies keine grundsätzlichen Auswirkungen. 
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[6] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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[7] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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[8] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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[9] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

04.01.2016 Stadt Wernau 

 

Kenntnisnahme. 

13.01.2016 Landesamt für 
Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium 
Stuttgart 

 

Kenntnisnahme. 

15.01.2016 Regierungspräsidium 
Stuttgart 
Abteilung 2:  
Wirtschaft und Infra-
struktur 

 

Kenntnisnahme. 

16.02.2016 Landratsamt  
Esslingen 
Gewerbeaufsicht 

 

Kenntnisnahme. 
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[10] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

16.02.2016 Landratsamt 
Esslingen 
Immissionsschutz-
behörde 

 

 

Kenntnisnahme. 
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[11] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

16.02.2016 Landratsamt  
Esslingen 
Nahverkehrsamt 

 
 

 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fahrzeitverluste ergeben sich nicht zwangsläufig, 
da aufgrund der gegebenen innerörtlichen Ver-
kehrs-, Haltestellen- und Straßenraumsituation 
ohnehin nur auf kurzen Abschnitten 50 km/h 
erreicht werden. Vorrangschaltungen für Linien-
busse an den Lichtsignalanlagen werden befür-
wortet. 
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[12] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

16.02.2016 Landratsamt  
Esslingen 
Naturschutzbehörde 

 

Kenntnisnahme. 
Die durchgeführten Lärmschutzmaßnahmen ent-
lang der B 10 und der Bahnlinie wurden im Be-
rechnungsmodell berücksichtigt. 

16.02.2016 Landratsamt  
Esslingen 
Straßenbauamt 

 

Kenntnisnahme.  
 
 
In Abhängigkeit vom dann verbauten Belag und 
dem anzustrebenden Pegelniveau ist nach einer 
Fahrbahndeckensanierung zu prüfen, ob eine 
Geschwindigkeitsreduzierung aus Lärmschutz-
gründen weiterhin erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

16.02.2016 Landratsamt  
Esslingen 
Amt für Wasserwirt-
schaft und Boden-
schutz 

 

Kenntnisnahme. 
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[13] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

16.02.2016 Landratsamt  
Esslingen 
Gesundheitsamt 

 

 

Zustimmung. 
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[14] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

16.02.2016 Landratsamt  
Esslingen 
Straßenverkehrs-
behörde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung stellen die 
Lärmschutz-Richtlinien StV lediglich eine Orientie-
rungshilfe zur Beurteilung der Lärmbelastung dar. 
Die aus den Lärmschutz-Richtlinien StV abgeleite-
ten Orientierungswerte des Kooperationserlass 
Lärmaktionsplanung von 70/60 dB(A) tags/nachts, 
bei denen das Risiko gesundheitlicher Gefährdun-
gen unzweifelhaft besteht, sind vor dem Hinter-
grund der Zielsetzung der UmgebungslärmRL 
„schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästi-
gung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen 
vorzubeugen, oder sie zu mindern“ als Obergren-
ze anzusehen. Erkenntnisse der Lärmwirkungsfor-
schung belegen, dass Lärmpegel von 65 dB(A) 
tags bzw. 55 dB(A) nachts nach Möglichkeit ver-
mieden werden sollten, um lärmbedingte ge-
sundheitliche Risiken zu vermeiden. 
Anzuführen ist auch, dass sich die Lärmschutz-
Richtlinien StV explizit an die Grundsätze des 
baulichen Lärmschutzes an bestehenden Straßen 
(Lärmsanierung) anlehnen. So geht u. a. aus der 
Fußnote zu den Richtwerten der Lärmschutz-
Richtlinien StV hervor, dass diese den Beurtei-
lungspegeln für die Lärmsanierung an Bundes-
fernstraßen entsprechen. Seit Bekanntmachung 
der Lärmschutz-Richtlinien StV 2007 wurden die 
Auslösewerte der Lärmsanierung an Bundesfern-
straßen um jeweils 3 dB(A), sowie für Wohn- und 
Mischgebiete an Landesstraßen in Baden-
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[15] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Württemberg per Schreiben des Ministeriums für 
Verkehr und Infrastruktur vom 22.01.2016 noch-
mals um 2 dB(A) abgesenkt, ohne dass eine ent-
sprechende Anpassung der Orientierungswerte 
der Lärmschutz-Richtlinien StV erfolgt wäre. 
Bereits in einem Schreiben vom 29.07.2014 an die 
VerkehrsministerInnen der Länder unterstrich das 
damalige Ministerium für Verkehr und Infrastruk-
tur Baden-Württemberg das Erfordernis und die 
Sinnhaftigkeit einer Wiederangleichung der Lärm-
schutz-Richtlinien StV an die Auslösewerte der 
Lärmsanierung, um einen „besseren Lärmschutz 
der AnwohnerInnen“ zu erreichen und den Kom-
munen entsprechende Handlungsmöglichkeiten 
für eine erleichterte Umsetzung ihrer Lärmakti-
onspläne einzuräumen. 
 
 
Verbaut wurde ein Asphaltbeton AC 11, dem gem. 
RLS-90 bei Geschwindigkeiten < 60 km/h kein 
DStro-Abschlag zugewiesen ist. Eine Handlungs-
empfehlung des damaligen Ministeriums für Ver-
kehr und Infrastruktur zum Einsatz lärmmindern-
der Fahrbahnbeläge im Innerortsbereich vom 
17.07.15 bezieht sich auf die feinkörnigeren Fahr-
bahnbeläge AC 8 / SMA 8. Das dort angeführte 
Minderungspotenzial von 2 dB(A) kann nicht auf 
den verbauten AC 11 übertragen werden. Die 
Lärmberechnung wurde mit einem DStro von +/- 
0 dB(A) korrekt durchgeführt. 
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[16] 

Datum Behörde / Instituti-
on 

Inhalt Vorgeschlagene Behandlung  
der Stellungnahme 

 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 

 


